
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der Fa. Walzstahl Handelsgesellschaft mbH

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich
(1)	Unsere	 Verkaufs-,	 Liefer-	 und	 Zahlungsbedingungen	 (nachfolgend	 kurz:	 Verkaufsbedin-

gungen)	 gelten	 ausschließlich;	 entgegenstehende	 oder	 von	 unseren	 Verkaufsbedingungen	
abweichende	Bedingungen	des	Kunden	erkennen	wir	nicht	an,	es	sei	denn,	wir	hätten	aus-
drücklich	 schriftlich	 ihrer	 Geltung	 zugestimmt.	 Unsere	 Verkaufsbedingungen	 gelten	 auch	
dann,	wenn	wir	in	Kenntnis	entgegenstehender	oder	von	unseren	Verkaufsbedingungen	ab-
weichender	Bedingungen	des	Kundens	die	Lieferung	an	den	Kunden	vorbehaltlos	ausführen.

(2)	Alle	 Vereinbarungen,	 die	 zwischen	 uns	 und	 dem	 Kunden	 zwecks	 Ausführung	 dieses
Vertrages	getroffen	werden,	sind	in	diesem	Vertrag	schriftlich	niedergelegt.

(3)	Unsere	 Verkaufsbedingungen	 gelten	 nur	 gegenüber	 Unternehmern	 im	 Sinne	 von	 §	 310
Abs.	1	BGB.

(4)	Unsere	Verkaufsbedingungen	gelten	auch	für	alle	künftigen	Geschäfte	mit	dem	Kunden.

§ 2 Angebot - Angebotsunterlagen
(1)	Unser	 Angebot	 ist	 freibleibend.	 Ist	 die	 Bestellung	 als	 Angebot	 gemäß	 §	 145	 BGB	 zu

qualifizieren,	so	können	wir	dieses	innerhalb	von	2	Wochen	annehmen.
(2)	An	 Abbildungen,	 Zeichnungen,	 Kalkulationen	 und	 sonstigen	 Unterlagen	 sowie	 Mustern

behalten	wir	uns	Eigentums-	und	Urheberrechte	vor.	Dies	gilt	auch	für	solche	schriftlichen	
Unterlagen,	die	als	„vertraulich”	bezeichnet	sind.	Vor	ihrer	Weitergabe	an	Dritte	bedarf	der	
Kunde	unserer	ausdrücklichen	schriftlichen	Zustimmung.

§ 3 Preise - Zahlungsbedungen
(1)	Wir	behalten	uns	das	Recht	vor,	unsere	Preise	angemessen	zu	ändern,	wenn	nach	Abschluß

des	Vertrages	Kostensenkungen	oder	Kostenerhöhungen,	insbesondere	aufgrund	von	Tarif-
abschlüssen	oder	Materialpreisschwankungen	eintreten.	Dies	werden	wir	dem	Kunden	auf	
Verlangen	nachweisen.

(2)	Die	 gesetzliche	 Mehrwertsteuer	 ist	 nicht	 in	 unseren	 Preisen	 eingeschlossen;	 sie	 wird	 in
gesetzlicher	Höhe	am	Tag	der	Rechnungsstellung	in	der	Rechnung	gesondert	ausgewiesen.

(3)	Sofern	sich	aus	der	Auftragsbestätigung	nichts	andere	ergibt,	ist	der	Kaufpreis	netto	(ohne
Abzug)	zur	Zahlung	fällig.	Es	gelten	die	gesetzlichen	Regeln	betreffend	die	Folgen	des	Zah-
lungsverzugs.

(4)	Aufrechnungsrechte	stehen	dem	Kunde	nur	zu,	wenn	seine	Gegenansprüche	rechtskräftig
festgestellt,	 unbestritten	 oder	 von	 uns	 anerkannt	 sind.	 Nur	 unter	 den	 genannten	 Voraus-
setzungen	steht	dem	Kunden	auch	ein	Zurückbehaltungsrecht	zu.

§ 4 Lieferverzug - Unmöglichkeit
(1)	Der	 Beginn	 der	 von	 uns	 angegebenen	 Lieferzeit	 setzt	 die	 Abklärung	 aller	 technischen

Fragen	voraus.
(2)	Die	 Einhaltung	 unserer	 Lieferverpflichtung	 setzt	 weiter	 die	 rechtzeitige	 und	 ordnungs-

gemäße	Erfüllung	der	Verpflichtung	des	Kunden	voraus.	Die	Einrede	des	nicht	erfüllten	Ver-
trages	bleibt	vorbehalten.

(3)	Wir	sind	im	Rahmen	der	Zumutbarkeit	für	den	Kunden	zu	Teillieferungen	berechtigt.
(4)	Innerhalb	 einer	 Toleranz	 von	 10%	 der	 Gesamtauftragsmenge	 sind	 fertigungsbedingte

Mehr-	oder	Minderlieferungen	zulässig.
(5)	Kommt	 der	 Kunde	 in	 Annahmeverzug	 oder	 verletzt	 er	 schuldhaft	 sonstige	 Mitwirkungs-

pflichten,	 so	 sind	 wir	 berechtigt,	 den	 uns	 insoweit	 entstehenden	 Schaden,	 einschließlich	
etwaiger	Mehraufwendungen	ersetzt	zu	verlangen.	Weitergehende	Ansprüche	bleiben	vor-
behalten.

(6)	Sofern	 die	 Voraussetzungen	 von	 Abs.	 (5)	 vorliegen,	 geht	 die	 Gefahr	 eines	 zufälligen
Untergangs	oder	einer	zufälligen	Verschlechterung	der	Kaufsache	in	dem	Zeitpunkt	auf	den	
Kunden	über,	in	dem	dieser	in	Annahme-	oder	Schuldnerverzug	geraten	ist.

(7)	Geraten	 wir	 in	 Verzug	 oder	 ist	 unsere	 Leistungspflicht	 wegen	 Unmöglichkeit	 nach
§	 275	 Abs.	 1	 BGB	 ausgeschlossen	 oder	 können	 wir	 die	 Leistung	 gemäß	 §	 275	 Abs.	 2
und	 3	 BGB	 verweigern,	 so	 haften	 wir	 nur	 nach	 Maßgabe	 von	 §	 8	 dieser	 Verkaufs-
bedingungen.	Zusätzlich	gilt	in	Fällen	einfacher	Fahrlässigkeit	eine	pauschalierte	Haftungs-
beschränkung	auf	0,5%	pro	Woche	des	Verzugs,	maximal	 jedoch	nicht	mehr	als	5%	vom	
Wert	desjenigen	Teils	der	Lieferung,	der	infolge	des	Verzugs	nicht	oder	nicht	vertragsmäßig	
genutzt	werden	kann.

(8)	Die	 in	 Abs.	 (7)	 genannten	 Haftungsbeschränkungen	 finden	 keine	 Anwendung	 auf
Fixgeschäfte	im	Sinne	von	§	286	Abs.	2	Nr.	4	BGB	oder	von	§	376	HGB.

§ 5 Lieferverpflichtung - Selbstbelieferungsvorbehalt - Höhere Gewalt
(1)	Güten	 und	 Maße	 bestimmen	 sich	 mangels	 einer	 Beschaffenheitsvereinbarung	 nach	 den

DIN-Vorschriften	oder	Werkstoffblättern.	Sofern	keine	DIN-Vorschriften	oder	Werkstoffblätter	
bestehen,	gelten	die	entsprechenden	EURO-Normen,	mangels	solcher	die	handelsüblichen	
Eigenschaften.

(2)	Für	 die	 Gewichte	 ist	 die	 von	 uns,	 unseren	 Vorlieferanten	 oder	 dem	 Lieferwerk	 vorge-
nommene	Verwiegung	maßgebend.	Wir	sind	auch	berechtigt,	Gewichte	theoretisch	nach	DIN	
zu	ermitteln.

(3)	Ohne	 eine	 verbindliche	 Abnahmeverpflichtung	 des	 Kunden	 gehen	 wir	 -	 vorbehaltlich
abweichender	Vereinbarungen	 im	Einzelfall	 -	keine	Lieferverpflichtung	ein.	Die	Belieferung	
des	Kunden	-	auch	über	einen	längeren	Zeitraum	-	begründet	ohne	ausdrückliche	Vereinba-
rung	keine	Lieferverpflichtung	für	die	Zukunft.	 Insbesondere	die	unwidersprochene	Entge-
gennahme	einer	Liefervorschau	oder	vergleichbarer	Unterlagen	des	Kunden	begründet	keine	
entsprechende	Lieferverpflichtung	durch	uns.

(4)	Sollten	 wir	 im	 Einzelfall	 eine	 unbefristete	 Lieferverpflichtung	 ohne	 Festlegung	 einer
Gesamtliefermenge	übernommen	haben	(Dauerlieferungsvertrag),	steht	uns	ein	ordentliches	
Kündigungsrecht	unter	Einhaltung	einer	Kündigungsfrist	von	drei	Monaten	zu.	Dieses	Kündi-
gungsrecht	steht	umgekehrt	auch	dem	Kunden	bei	Eingehung	einer	unbefristeten	Abnahme-
verpflichtung	ohne	Festlegung	einer	Gesamtliefermenge	zu.

(5)	Richtige	und	rechtzeitige	Selbstbelieferung	bleibt	vorbehalten.
(6)	In	 Fällen	 höherer	 Gewalt	 und	 bei	 sonstigen	 von	 uns	 nicht	 vorhersehbaren	 und	 nicht

verschuldeten	Leistungshindernissen	-	wozu	auch	Arbeitskämpfe,	Rohmaterialmangel,	Be-
triebsstörungen,	Transporthindernisse,	behördliche	Maßnahmen	-	jeweils	auch	bei	unseren	
Vorlieferanten	-	gehören,	sind	wir	berechtigt,	die	Lieferung	um	die	Dauer	des	Leistungshin-
dernisses	hinauszuschieben.	Wird	infolge	der	Störung	der	vereinbarte	Liefertermin	um	mehr	
als	acht	Wochen	überschritten,	so	sind	beide	Parteien	zum	Rücktritt	vom	Vertrag	berechtigt.	
Wir	werden	den	Kunden	unverzüglich	über	die	Nichtverfügbarkeit	bzw.	nicht	rechtzeitige	Ver-
fügbarkeit	des	Liefergegenstandes	informieren	und	im	Falle	unserer	Rücktritts	die	Gegenlei-
stung	des	Kunden	unverzüglich	zurückerstatten.

§ 6 Gefahrenübergang
(1)	Ist	 eine	 Abnahme	 vereinbart	 und	 erfolgt,	 können	 Mängel,	 welche	 bei	 der	 Abnahme	 fest-

stellbar	gewesen	sind,	nachträglich	nicht	mehr	gerügt	werden.
(2)	Die	dem	Käufer	bei	Abnahme	entstehenden	Kosten	hat	er	selbst	zu	tragen.
(3)	Sofern	 sich	 aus	 der	 Auftragsbestätigung	 nichts	 anderes	 ergibt,	 ist	 Lieferung	 „ab	 Werk”

vereinbart.
(4)	Die	Gefahr	des	zufälligen	Untergangs	oder	einer	zufälligen	Verschlechterung	geht	auch	dann

mit	der	Absendung	auf	den	Kunden	über,	wenn	wir	die	Versendungskosten	oder	andere	zu-
sätzliche	Leistungen	übernommen	haben	oder	eine	Teillieferung	erfolgt.

(5)	Sofern	 der	 Kunde	 es	 wünscht,	 werden	 wir	 die	 Lieferung	 durch	 eine	 Transportver-
sicherung	eindecken;	die	insoweit	anfallenden	Kosten	trägt	der	Kunde.

§ 7 Mängelansprüche
(1)	Grobbleche	werden	unverpackt	und	nicht	gegen	Rost	geschützt	geliefert.
(2)	Wird	 vertragsgemäß	 versandfertig	 gemeldete	 Ware	 nicht	 abgerufen	 oder	 nimmt	 sie	 der

Käufer,	wenn	sie	an	ihn	versandt	ist,	nicht	an,	sind	wir	berechtigt,	die	Ware	einzulagern	und	
einschließlich	etwaiger	Mehraufwendungen	sofort	zu	berechnen.	Die	Gefahr	eines	zufäl-
ligen	Untergangs	oder	einer	zufälligen	Verschlechterung	der	Waren	geht	in	diesem	Fall	auf	
den	Käufer	über,	sobald	er	in	Annahmeverzug	gerät.

(3)	Mängelansprüche	 des	 Kunden	 setzen	 voraus,	 dass	 dieser	 seinen	 nach	 §	 377	 HGB
geschuldeten	Untersuchungs-	und	Rügeobliegenheiten	ordnungsgemäß	nachgekommen	ist.	
Die	bei	einer	zumutbaren	Eingangskontrolle	erkennbaren	Mängel	sind	unbeschadet	der	ge-
setzlichen	Untersuchungs-	und	Rügeobliegenheiten	spätestens	innerhalb	von	7	Tagen	nach	
Eingang	der	Ware	beim	Kunden	uns	gegenüber	zur	rügen.	Dies	muß	schriftlich	erfolgen.

(4)	Soweit	ein	Mangel	der	Kaufsache	vorliegt,	sind	wir	nach	unserer	Wahl	zur	Nacherfüllung	in
Form	einer	Mangelbeseitigung	oder	zur	Lieferung	einer	neuen	mangelfreien	Sache	berechtigt.	
Im	Fall	der	Mangelbeseitigung	sind	wir	verpflichtet,	alle	zum	Zweck	der	Mangelbeseitigung	
erforderlichen	Aufwendungen,	insbesondere	Transport-,	Wege-,	Arbeits-	und	Materialkosten	
zu	tragen,	soweit	sich	diese	nicht	dadurch	erhöhen,	dass	die	Kaufsache	nach	einem	anderen	
Ort	als	dem	Erfüllungsort	verbracht	wurde.

(5)	Schlägt	 die	 Nacherfüllung	 fehl,	 so	 stehen	 dem	 Kunden	 die	 sonstigen	 gesetzlichen
Mängelansprüche	zu.	Schadenersatzansprüche	stehen	dem	Kunden	nur	nach	Maßgebe	von	
§	8	dieser	Verkaufsbedingungen	zu.

(6)	Mängelansprüche	des	Kunden	verjähren	nach	Maßgabe	von	§	9	Abs.	 (1)	dieser	Verkaufs-
bedinungen.

§ 8 Haftung
(1)	Bei	 Waren,	 die	 als	 deklassiertes	 Material	 verkauft	 worden	 sind	 –	 zum	 Beispiel	 soge-

nanntes	II	a	Material	–	stehen	dem	Käufer	bezüglich	der	von	uns	angegebenen	Fehler	und	
solchen,	mit	denen	er	aufgrund	der	Materialbezeichnung	üblicherweise	zu	rechnen	hat,	keine	
Mängelrechte	zu.	Dies	gilt	auch	bei	Ware,	die	ausdrücklich	in	dem	Zustand,	wie	sie	bei	Be-
sichtigung	vorgefunden	wurde,	verkauft	worden	ist.

(2)	Wir	haften	auf	Schadenersatz	ausschließlich	nach	Maßgabe	folgender	Regelungen:
(3)	Wir	 haften	 nach	 den	 gesetzlichen	 Bestimmungen,	 sofern	 der	 Kunde	 Schadensersatzan-

sprüche	geltend	macht,	die	auf	Vorsatz	oder	grober	Fahrlässigkeit,	einschließlich	von	Vorsatz	
oder	grober	Fahrlässigkeit	unserer	Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen	beruhen.	Soweit	uns	kei-
ne	vorsätzliche	oder	grob	fahrlässige	Vertragsverletzung	angelastet	wird,	ist	die	Schadenser-
satzhaftung	auf	den	vorhersehbaren,	typischerweise	eintretenden	Schaden	begrenzt.	

(4)	Wir	 haften	 nach	 den	 gesetzlichen	 Bestimmungen,	 sofern	 wir	 schuldhaft	 eine	 wesentliche
Vertragspflicht	verletzen;	in	diesem	Fall	 ist	aber	die	Schadenersatzhaftung	auf	den	vorher-
sehbaren,	typischerweise	eintretenden	Schaden	begrenzt.

(5)	Soweit	dem	Kunden	ein	Anspruch	auf	Ersatz	des	Schadens	statt	der	Leistung	zusteht,	 ist
unsere	Haftung	auch	im	Rahmen	von	Abs.	(3)	auf	Ersatz	des	vorhersehbaren,	typischerweise	
eintretenden	Schadens	begrenzt.

(6)	Die	Haftung	wegen	schuldhafter	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit
bleibt	unberührt;	dies	gilt	auch	für	die	zwingende	Haftung	nach	dem	Produkthaftungsgesetz	
sowie	die	Haftung	im	Rahmen	einer	Garantie.

(7)	Die	 vorstehenden	 Haftungsbegrenzungen	 gelten	 auch,	 soweit	 der	 Kunde	 anstelle	 eines
Anspruchs	auf	Ersatz	des	Schadens	statt	der	Leistung	Ersatz	nutzloser	Aufwendungen	ver-
langt.

(8)	Soweit	 die	 Schadensersatzhaftung	 uns	 gegenüber	 ausgeschlossen	 oder	 eingeschränkt
ist,	gilt	dies	auch	im	Hinblick	auf	die	persönliche	Schadensersatzhaftung	unserer	Angestell-
ten,	Arbeitnehmer,	Mitarbeiter,	Vertreter	und	Erfüllungsgehilfen.

§ 9 Verjährung
(1)	Die	 Verjährungsfrist	 für	 Mängelansprüche	 beträgt	 12	 Monate	 von	 dem	 gesetzlichen	 Ver-

jährungsbeginn	an.
(2)	Für	 die	 Verjährung	 sonstiger	 Ansprüche	 des	 Kunden,	 die	 nicht	 der	 Verjährungsfrist	 für

Mängelansprüche	 unterliegen,	 gilt	 eine	 Ausschlussfrist	 von	 18	 Monaten.	 Sie	 beginnt	 ab	
Kenntnis	des	Schadens	und	d	er	Person	des	Schädigers.

(3)	Von	 den	 vorstehenden	 Regelungen	 bleiben	 die	 gesetzlichen	 Verjährungsfristen	 in	 den
folgenden	Fällen	unberührt:
-	 für	den	Fall	eines	Lieferregresses	nach	den	§§	478,	479	BGB;
-	 für	 die	 in	 §§	 438	 Abs.	 1	 Nr.	 2;	 634a	 Abs.	 1	 Nr.	 2	 BGB	 genannten	 Mängel	 an

Bauwerken/Baustoffen;
-	 für	Schäden	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit;
-	 für	 Fälle	 von	 Vorsatz	 bzw.	 Arglist	 oder	 grober	 Fahrlässigkeit	 durch	 uns,	 unsere

gesetzlichen	Vertreter	oder	Erfüllungsgehilfen;
-	 für	das	Recht	des	Kunden,	sich	bei	einer	von	uns	zu	vertretenden,	nicht	in	einem	Mangel

der	Kausache	oder	des	Werkes	bestehenden	Pflichtverletzung,	vom	Vertrag	zu	lösen;
-	 für	Ansprüche	im	Rahmen	einer	Garantie.

§ 10 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1)	Wir	 behalten	 uns	 das	 Eigentum	 an	 der	 Kaufsache	 bis	 zum	 Eingang	 aller	 Zahlungen	 aus

der	Geschäftsverbindung	mit	dem	Kunden	vor.	Bei	vertragswidrigem	Verhalten	des	Kunden,	
insbesondere	bei	Zahlungsverzug,	sind	wir	berechtigt,	die	Kaufsache	zurückzunehmen.	 In	
der	Zurücknahme	der	Kaufsache	durch	uns	 liegt	ein	Rücktritt	vom	Vertrag.	Wir	sind	nach	
Rücknahme	de	Kaufsache	zu	deren	Verwertung	befugt,	der	Verwertungserlös	ist	auf	die	Ver-
bindlichkeiten	des	Kunden	-	abzüglich	angemessener	Verwertungskosten	-	anzurechnen.

(2)	Der	 Kunde	 ist	 verpflichtet,	 die	 Kaufsache	 pfleglich	 zu	 behandeln	 insbesondere	 ist	 er
verpflichtet,	diese	auf	eigene	Kosten	gegen	Feuer-,	Wasser-	und	Diebstahlschäden	ausrei-
chend	zum	Neuwert	zu	versichern.	Sofern	Wartungs-	und	 Inspektionsarbeiten	erforderlich	
sind,	muss	der	Kunde	diese	auf	eigene	Kosten	rechtzeitig	durchführen.

(3)	Bei	 Pfändungen	 oder	 sonstigen	 Eingriffen	 Dritter	 hat	 uns	 der	 Kunde	 unverzüglich
schriftlich	zu	benachrichtigen,	damit	wir	Klage	gemäß	§	771	ZPO	erheben	könne.	Soweit	der	
Dritte	nicht	in	der	Lage	ist,	uns	die	gerichtlichen	und	außergerichtlichen	Kosten	einer	Klage	
gemäß	§	771	ZPO	zu	erstatten,	haftet	der	Kunde	für	den	uns	entstandenen	Ausfall.

(4)	Der	 Kunde	 ist	 berechtigt,	 die	 Kaufsache	 im	 ordentlichen	 Geschäftsgang	 weiter	 zu	 ver-
kaufen;	er	tritt	uns	jedoch	bereits	jetzt	alle	Forderungen	in	Höhe	des	Faktura-Endbetrages	
(einschließlich	MWSt.)	unserer	Forderung	ab,	die	ihm	aus	der	Weiterveräußerung	gegen	seine	
Abnehmer	oder	Dritte	erwachsen,	und	zwar	unabhängig	davon,	ob	die	Kaufsache	ohne	oder	
nach	Verarbeitung	weiter	 verkauft	worden	 ist.	Zur	Einziehung	dieser	Forderung	bleibt	der	
Kunde	auch	nach	der	Abtretung	ermächtigt.	Unsere	Befugnis,	die	Forderung	selbst	einzuzie-
hen,	bleibt	hiervon	unberührt.	Wir	verpflichten	uns	jedoch,	die	Forderung	nicht	einzuziehen,	
solange	der	Kunde	seinen	Zahlungsverpflichtungen	aus	den	vereinnahmten	Erlösen	nach-
kommt,	 nicht	 in	 Zahlungsverzug	 gerät	 und	 insbesondere	 kein	 Antrag	 auf	 Eröffnung	 eines	
Vergleichs-	oder	Insolvenzverfahrens	gestellt	ist	oder	Zahlungseinstellung	vorliegt.	Ist	aber	
dies	der	Fall,	so	können	wir	verlangen,	dass	der	Kunde	uns	die	abgetretenen	Forderungen	
und	deren	Schuldner	bekannt	gibt,	alle	zum	Einzug	erforderlichen	Angaben	macht,	die	dazu-
gehörigen	Unterlagen	aushändigt	und	den	Schuldnern	(Dritten)	die	Abtretung	mitteilt.

(5)	Die	 Verarbeitung	 oder	 Umbildung	 der	 Kaufsache	 durch	 den	 Kunden	 wird	 stets	 für	 uns	
vorgenomen.	Wird	die	Kaufsache	mit	anderen,	uns	nicht	gehörenden	Gegenständen	verar-
beitet,	so	erwerben	wir	das	Miteigentum	an	der	neuen	Sache	im	Verhältnis	des	Wertes	der	
Kaufsache	 (Fakturaendbetrag,	einschließlich	MWSt)	 zu	den	anderen	verarbeiteten	Gegen-
ständen	 zur	 Zeit	 der	 Verarbeitung.	 Für	 die	 durch	 Verarbeitung	 entstehende	 Sache	 gilt	 im	
Übrigen	das	Gleiche	wie	für	die	unter	Vorbehalt	gelieferte	Kaufsache.

(6)	Wird	 die	 Kaufsache	 mit	 anderen,	 uns	 nicht	 gehörenden	 Gegenständen	 untrennbar	 ver-
mischt,	so	erwerben	wir	das	Miteigentum	an	der	neuen	Sache	im	Verhältnis	des	Wertes	der	
Kaufsache	 (Fakturaendbetrag,	 einschließlich	 MWSt)	 zu	 den	 anderen	 vermischten	 Gegen-
ständen	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Vermischung.	 Erfolgt	 die	 Vermischung	 in	 der	 Weise,	 dass	 die	
Sache	des	Kunden	als	Hauptsache	anzusehen	ist,	so	gilt	als	vereinbart,	dass	der	Kunde	uns	
anteilmäßig	Miteigentum	überträgt.	Der	Kunde	verwahrt	das	so	entstandene	Alleineigentum	
oder	Miteigentum	für	uns.

(7)	Der	 Kunde	 tritt	 uns	 auch	 die	 Forderungen	 zur	 Sicherung	 unserer	 Forderungen	 gegen	 ihn
ab,	die	durch	die	Verbindung	der	Kaufsache	mit	einem	Grundstück	gegen	einen	Dritten	er-
wachsen.

(8)	Wir	verpflichten	uns,	die	uns	zustehenden	Sicherheiten	auf	Verlangen	des	Kunden	insoweit
freizugeben,	als	der	realisierbare	Wert	unserer	Sicherheiten	die	zu	sichernden	Forderungen	
um	mehr	als	10%	übersteigt;	die	Auswahl	der	freizugebenden	Sicherheiten	obliegt	uns.

§ 11 Gerichtsstand - Erfüllungsort
(1)	Erfüllungsort	ist	bei	Lieferung	„ab	Werk“	das	Lieferwerk,	in	den	übrigen	Fällen	unser	Lager.
(2)	Gerichtsstand	 ist	 bei	 Kaufleuten	 das	 für	 unseren	 Geschäftssitz	 zuständige	 Gericht.	 Wir

können	den	Käufer	 jedoch	auch	an	dem	Gericht	seines	allgemeinen	Gerichtsstandes	ver-
klagen.

(3)	Meinungsverschiedenheiten	 aus	 diesem	 Vertrag	 und	 mit	 ihm	 zusammenhängende	 Ver-
einbarungen	 und	 Rechtshandlungen	 werden	 ausschließlich	 nach	 deutschem	 Recht	 beur-
teilt.

§ 12 Schlussbestimmungen
(1)	Sollten	 einzelne	 der	 vorstehenden	 Bedingungen	 unwirksam	 sein	 oder	 werden,	 so	 berührt

dies	nicht	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen.	Anstelle	der	unwirksamen	Bestim-
mungen	 sollen	 solche	 Regelungen	 treten,	 die	 dem	 wirtschaftlichen	 Zweck	 des	 Vertrages	
unter	Wahrung	der	beiderseitigen	Interessen	am	nächsten	kommen.

(2)	Alle	unsere	früheren	Verkaufs-	und	Lieferbedingungen	sind	hierdurch	aufgehoben.

Hinweis gemäß § 33 BDSG: Daten des Kunden werden elektronisch verarbeitet.

Stand	April	2009
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